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XIV.

Carl August,
von Gottes Gnaden, Großherzog zu Sachsen-Weimar-Eisenach,

Landgraf in Thüringen, Markgraf zu Meißen, gefürsteter

Graf zu Henneberg, Herr zu Blankenhayn,
Neustadt und Tautenburg te.

Da Wir Uns öberzeugt haben, daß es zu Beförderung der bandes= Kultur und mög-
lichster Hinwegräumung der ihr entgegenstehenden Hindernisse, von hoher Wichtigkeit ist0
wenn durch ein besonderes Gesetz die Einleitung zu einer allgemeinen Ablssung der Froh-
nen jeder Art getrofsen wird: so haben Wir ein solches Gesey von Unsrer Landesregie-

tung zu Weimar entwersen lassen, Unsren getreuen bandtag darüber gehört, und ver-

ordnen, mit dessen Zustimmung, nunmehr, wie folgt:

8. 1.

Alle Spann= und Handfrohnen, welche im Großherzogehume Sachsen Weimar=
Eisenach, sey es auf dem Grunde von Gesetzen, oder auf dem Grunde von Verträgen und

Herkommen, noch jeht an Großherzogliche Domanial-Güter, oder an Ritter= u andere
Prrtrat gug in gemessener oder ungemessener Weise, geleistet werden, sind, gegen genüg-
liche E chädigung ablösbar, ohne daß eine vermeintliche Unentbehrlichkeit, oder
aber die Pn haheeh solcher Frobndienste dabey ein Hinderniß abgeben darf.

8. 2.

In der Regel ist vorerst die Auseinandersetzung und die Bestimmung über die Größe
und Art der für die Frohnen zu leistenden Entschbigung demgütlichen Ueberelnkommen

der Betheiligten uberlassen; eb dürfen jedoch Anträge auf Frohnablösung, kr / sie vom
Berechtigten oder vom Verpflichteten, in keiner Art abgelehnt und dabey weder die Anhäng-
lichkeit an das Alte, Gewohnte, noch der Eigenwille, noch das N#ckenemmollen der

durch Ablösung bedingten, allgemeinen Vorcheile berücksichtigt werden.

K. 3.

Kommt auf einen geschehenen Antrag kein vollständig genügendes, gütliches Ueberein-
kommen zwischen beyden Theilen zu Stande: so hat sich derjenisne, welcher die Ablosung

wünscht, zunächst an den Bezirk6= bandrath zu wenden und diesem seinen zemachten Antrag,
mit genauer Bezeichnung der bestehenden Frohnlast, der dafür angebotenen Entschädi-
gung und der Weigerung des Gegentheils, vorzutragen

Der Bezirks. Landrath vernimmt den Gegentheil mit seinen Einwendungen und erwählt,
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wenn von ihm nicht alsbald gegenseitige Annaherung zu belee ist, zwey unpartheyi-
sche Oekonomen: einen größern Gutsbesiher und einen vom Bauerstande, — welche beyde

aber weder frohnberechtigt, noch frohnpslichtig sepn dürfen, — zu denen jeder Bethei-
ligte noch einen, von seinem Stande, in Vorschlag zu bringen hat.

 -r

Die somit, auf den Anruf eine5 Betheiligten, unter der Leitung des Bezirkê-Landraths
zusammengetretene Behörde hat bey jedem zu vermittelnden Frohn-Ablssungögeschäft vorenst

Folgendes zu berücksichtigen:
#) die genaue Feststellung aller Frohnpflichtigen in ihren einzelnen Beziehungen;
b) die gehörige Ausmittelung der Frohngebuhren und anderer Gegenleistungen, auch

derjenigen Nachtheile, welche den Frohnberechtigten durch die Frohnarbeiter tressen, woben

deren Bedwerth wenigstens nach zehn jährigem Durchschnikte zu berechnen ist;
te Bestimmung des eigentlichen Beruhungs= Punktes der Frohndienstpflicht—ob

socche chrich beruhe:
na) auf geschlossenen Gütern;
bb) auf gewissen Wohnhäusern, oder anderen Gebuden und Hofreiten;

) auf sämmtlichen Grundstöcken der Flur, wenn auch dergestalt, daß sie nur von
demjsenigen geleistet wird, welcher eine gewisse Anzahl von diesen Grundstücken
besitze, oder serner

a#d) auf dem eben vorhandenen Anspannevieh, ohne bestimmt erkennbaren Bezug auf
Grundbesih, oderendlie

co) ebenfalls abgesehen von allem Grundbesi, bloß auf der Herson, einzig vielleicht
deswegen, weil sie Gerichtsuntersaß ist, oder im Orte wohn

In den unter ag. und bb. genannten Fällen sind bloß die nm säner geschlos-
senen Güter, Wohnhäuser oder Hofreiten, in den folgenden zwey Fall ber die sämmt-

lichen Eigenthümer der worhandenen Feldgrundstücke und Häuser, nach Verhalnntg deren
Werthes, und in dem unter e. ausgestellten Falle einzig die Ortsgemeinde, als solche, für
Dienstablösungs-pflichtig zu betrachten;sofernnicht in allen diesen Fällen, zur Vereinsachung
der Berechnung und Aufbringung der Entschädigungögelder, die Gemeinde, als solche,
sreywillig die Ablösung ubernimmt.

h.
Wo ein oder der andere Dienst noch Rrac) und ein Vergleich darüber nicht sogleich

herzustellen ist, bleibt zwar derselbe bey der Ablösung einstweilen ausgeseht; ceo muß aber
demjenigen, welcher die streitige Verpflichtung behauptet, bey fehlschlagendem Vergleiche,
alsbald, auf Veranlassung der Auögleichungebehsrde, durch das competente Gericht die Aus-
lage zugehen, binnen sechs Monaten, seines Anspruchs halber, den Rechtsweg zu berreten.

Unterläßt er solches, so ist mit dem Ablaufe dieser Frist das vermeintliche Recht von selbst

für erloschen zu achten und eine weitere Eneschädigungöforderung dafür unstatthaft.

. 6.

Bey der Werthéanschlagung der verschiedenen Spann- und Handfrohnen ist die Frage:



wieviel des Dienstberechtigten nothwendiger jährlicher Mehr#aufwand, zu Geld
angeschlagen, beträgt, wenn der Frohndienst künftig nicht mehr geleistet wird?

auf elnem doppelten Wege zu entledigen, indem die Ausgleichungsbehörde ausmit-
telt, was lediglich zur Verrichtung der seither zur Frohwe geschehenen
Arbeit der Dienstberechtigte,

a) an Haucgesinde und eigerem Anspannevieh mehr bedarf, wenn er durch solches jene
Arbeit mit verrichten läßt, und wie hoch diese Vermehrung der eigenen Arbeits-
krüfte an Ort und Stelle büligmäßig zu Geld anzuschlagen sey? und

b) wie viel er aufzuwenden haben worde, wenn er die sonst zur Frohne geschehene Ar-

beit durch besonderö gemiekhete Arbeiter und Geschirr verrichten lassen wollte?
Von beyden, auc diesen Erörterungen hervorgehenden Summen ist diejenigen, welche

für den Frohnpfllchtigen günstiger erscheint, in der Regel anzunehmen.

S. 7.

Von der hiernach ausgemittelten Werthebestimmung der Frohnen wird der Geldbekrag
der Frohngebühren und übrigen Gegenleistungen des Frohnberechtigten abgezogen und der
verbleibende iährliche Vergütungöbetrag, mit zwanzig in den im F. 4. Ur. an. bis dd.
bemerkten Fällen, und mit funfzehn in dem lie. ce. bezeichneten Falle, zu Kapltal erhöht,

welches denn, als die wirkliche Entschädigung#-Summe,in Geld erscheint.

5. 3.

Nach den besonderen Umständen jedes einzelnen Ablösungsgeschäfts ist von der Aus-
gleichungsbehörde noch darüber Vereinigung zu treffen: ob der ausgemittelte Entschädi-
gungsbetrag für den Frohnberechtigten baar, oder durch Fruchtzinsen, oder durch
Abtretung damit in Verhältniß stehender Grundstücke, oder auch entbehrlicher Gerecht-
same geschehen soll; wobey folgende allgemeine Grundsahe gelten

a) die Abtretung von Grundssucken ist dann vorzüglich zu beachten, wenn dadurch eine

Zusammenlegung der Gutsfelder und folgerecht eine Koppeltrifts-Abtheilung msglich
gemacht werden kann;

b) werden Fruchtziusen festgesetzt: so bleiben solche doch zu jeder Zeit ablésbar, wenn
der zwanzigsache Betrag des zehnjährigen Durchschnitts-Markepreises, vom Monale
dieser einstigen Ablösung rückwärts gerechnet, baar geleistet werden kann und will;

J) tritt die Kapital= Entschédigung ein: so haben die Frohnpslichtigen die Wahl, ob sie
solche gleich baar erlegen, oder bis zu einer für sie gelegenen Zeit auf sich behalten
wollen; in welchem lehtern Falle der fünfprocentliche jährliche Zins einstweilen, als
Grund-Rente, mit stillschwiigender Hypothek auf den Grundstücken der Ablösenden haf-
ten bleibt,

 e

 Der Frohnberechelgte darf in der Regel die Frohnablssung gegen genügende Eneschä-
digung nicht ablehnen; mit einzeluen Frohnpflichtigen aber auf die Ablösung ssch einzujas-
sen, kann ihm dann in keinem Falle zugemuthet werden, wenn, durch deren Abtrennung von

der Gesammtheit, die Natur und der Umfang der Frohnleistungen verändert oder gefährdet
werden würde.
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8. 10.

Den Frohnpflichtigen stehe es dagegen frey, wenn die ausgemltlelte Entschädigungslei=
stung in der einen oder andern Art für sie zu belästigend ausfallen sollte, die Ablösung

zu verweigern und die Froynen serner wie bisher zu verrichten.

ey vorhandener Nichtübereinstimmung der sämmelichen Frohnpflichtigen müssen wenig-
stens zwey Drittheile derselben für die Ablösung sich erklären; wo aldann, nach vorgäugig ein-
gebolter Autorisation der zuständigen oberen bandesbehörde, die allgemeinen geseglichen Be-
stimmungen über Gemeinde-Angelegenheiten cintreten.

F. 11.

Finden sich bey der Frohnablosung die Frohndienste noch über das laufende Jahe
hinaus verpachtet und wollen die Frohnpslichtigen der Ablösungsvollziehung nicht bis zum
Ende der eben vorhandenen Pachtzeit Anstand geben lassen: so darf jener Umstand

die Ablösungovollziehung nicht aufhalten, und es ist der Pachter hinsichtlich der seiner
Seits dann zu verlangenden Entschédigung, in Ermangelung eines andern gülichen Abkom=
menõ, zu einem, dem fünsprocentlichen Zinsenbetrage von der kapitalisirten reinen Dienstab-

kösungs= Summe oleichkommenden, Abzuge vom jährlichen Pachtgelde besugt.

12.

Nach Beendigung drö Vermittelungogeschäfts, werden von der Aucgliichungebehere
die Verhandlungen an die zuständige Landesregierung abgegeben, welche dann selbst,o
durch eine anzuordnende Lokal-Kommission, die Partheyen zur gerichtlichen koe%

nung des getroffenen Uebereinkommens. veranlassen und, bey Ermangelung eines weitern
Anstandes, eine förmliche Urkunde über die geschehene Frohnablösung ösersigen läßt.

K. 13.

Glaube der Frohnberechtigte, oder der Frohnpflichtige sich durch die Vermitkelung oder
schiedsrichterliche Entscheidung der Ausgleichungsbehörde beschwert: so hat er seine Beschwer-
degründe der zuständigen Landeoregierung vorzutragen, oder längstens in dem gerichtlichen

Anerkennung.Termine der Frohnablosungo-Verhandlungen gehörig anzuzeigen, welche den.
Ausspruch der Frohnausgleichungo- Behörde, ebenfalls nach nochmaliger Vernehmung dersel-
ben, genau zu prüfen und durch dessen Bestätigung, oder Abänderung das Ablssfungs-=
Quantum defkinitiv auszusprechen hat.

Gegen diesen desinitiven Ausspruch sindet eine weitere Reclamation nicht statt.

(.
Zu Förderung der guten Siche und usitne um den Dienstberechtigten vie billige

Aufgebung ihrer Gerechtsame zu erleichtern und theilweise mit zu verguten, bewilligen
Wir, alo Oberlehnherr, den Besitzern dienstberechtigter Lehngüter, ohne ein Ansinnen vor-

gängiger Allodiftcations Gebühren, uneingeschränkte Verfür ungskesugniß über die Letkau=
sungs-Summe, ohne Unterschied, ob diese in Gelde, Grundstücken, Gerechtsamen oder in
einstweiligen Grund-Renten bestehen werde.

ur wenn Lehnschulden über den dritten Theil deS Werthes vorhanden sind, müssen

die aus der Frohnen geläßten Gelder zu deren Abtragung in der Regel vorerst verwendet werden.
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8. 15.

Den Besitzern derjenigen dienstberechtigten Lehngüter, welche bey den tm Großherzog=
thume bestehenden Afterlehnhöfen zu behn gehen, bleibt überlassen, sich, der Frohnabts--
sungs-Gelder wegen, mit diesen Afterlehnherrn zu vereinigen; doch darf das Frohnabls=
lungs-Geschäft selbst dadurch nicht ausgehalten oder vereitelt werden, sondern e hat,
wenn auf geschehenen Antrag einco Betheiligten nicht binnen drey Monaten zwischen dem
Asterlehnhofe und dessen Vasallen eine gütliche Vereinigung zu Stande kömmt, die zustän-
dige Landesregserung die von dem letztern an den erstern zu leistende Absindung nach Bil-

ligkeit festzusetzen, wobey drey Procent vom Ablssungs= Kapiral bey Mannlehnen, zwey

Procent bey Weiberlehnen und 14 Procent bey Erblehnen im Allgemeinen zum Maßstabe
dienen sollen.

**'

Wollen Micbelehnte ihr ohnehin noch ruhendes ond —— durch Reverse sehr be-
schränktes dereinstiges Recht auf die Frohnen nicht, wie eb doch die Billigkeit von ihnen
erwarten läßt, stillschweigend aufgeben; so haben sie, bey Verlust jenes Rechtes, von jebt
an binnen Jahreofrist bey dem Lehnhofe davon Anzeige zu machen; wo dann auf den

Frohnablösungs-Fall, insofern kein gütliches Uebereinkommen zwischen ihnen und dem Be

iter des Lehns möglich ist, ihre Ansprüche insoweit zu berücksichigen sind, daß das Ablé-
sungs-Kapltal zur Abzahlung von Lehnschulden, oder sonst in's Lehn verwendst und gehörig
sicher gestellt werde.

*)
Gemeindedienste oder Kommunal-Frohnen, welche blos zum Nuhen bder Ge-

meinde selbst abzwecken, und worunter auch die Frohndienst-Leistungen an Kirchen-, Pfarr-

und Schulgebuden, so wie Jagd frohnen mitgerechnet werden, sind unter dem gegen-
wärtigen Gesehe nicht mit begriffen.

g. 18.

Uebrigens können von jeßt an, unter keinerley Kechts-Form, Frohndiensle irgend einer
rt von neuem gegründet werben

Urkundlich haben Wir dieses * eigenhändlg vollzogen und mit Unsrem Großher=

Voglichen Insiegel versehen lassen.

So geschehen und gegeben Weimar den 1#ten May 1821.

(L. .) Carl August.
C. W. Freyh. v. Fritsch. Freyherr von Gersdorff Dr,. Schweitzer.

eseh vde. Erast Müller.
über dle Ablsêbarkeit der Hand=

und Spaunfrohnen.
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